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Tischvorlage Nr. VI/ 60/2025   
für den Magistrat 

Anzahl Anlagen: 1 

 
 
 
Beantwortung der Anfrage Nr. StVV - FS 79/2025 von der Fraktion Bündnis 90 / Die Grü-
nen + P zum Thema „Vereinbarkeit von Denkmalschutz und Barrierefreiheit“ 
 
 
 
A Problem  
Die Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen + P hat die Anfrage Nr. StVV FS 79/2025 eingebracht, 
auf die der Magistrat zu reagieren hat. 
 
B Lösung 
Es wird empfohlen, die als Entwurf beigefügte Mitteilung an die Stadtverordnetenversammlung 
zu beschließen. 
 
C Alternativen 
Keine. 
 
D Auswirkungen des Beschlussvorschlags 
Der Beschlussvorschlag hat keine personalwirtschaftlichen Auswirkungen.  
 
Unmittelbare Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern ergeben sich 
durch Beschlussvorschlag nicht. 
 
Der Beschlussvorschlag hat keine klimaschutzzielrelevanten Auswirkungen.  
 
Ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger sind nicht von dem Beschlussvorschlag in beson-
derer Weise betroffen.  
 
Die besonderen Belange der Menschen mit Behinderung werden von dem Beschlussvorschlag 
nicht betroffen. 
 
Die besonderen Belange des Sports werden von dem Beschlussvorschlag nicht betroffen. 
 
Eine besondere örtliche Betroffenheit eines Stadtteils ist durch den Beschlussvorschlag nicht 
gegeben, die zuständige Stadtteilkonferenz wurde deshalb nicht informiert.  
 
E Beteiligung/Abstimmung 
Amt 40 
 
F Öffentlichkeitsarbeit/Veröffentlichung nach dem BremIFG  
Eine Veröffentlichungspflicht nach dem BremIFG kann erfolgen.  
 

 
 
 



- 2 - 

 

 

 
G Beschlussvorschlag 
Der Magistrat beschließt die im Entwurf eingebrachte Mitteilung als Antwort auf die Anfrage Nr. 
StVV – FS 79/2025 vom 20.10.2025 nach § 39 GOStVV von der Fraktion Bündnis 90 / Die 
Grünen + P zum Thema „Vereinbarkeit von Denkmalschutz und Barrierefreiheit“ und spricht 
sich für die Weiterleitung an die Stadtverordnetenversammlung aus.  
 

 
 
gez.      gez.      gez. 
Grantz     Neuhoff     Charlet 
Oberbürgermeister   Bürgermeister    Stadtrat 
 
Anlagen: 
 
Mitteilung Nr. StVV – FS 79/2025 

 
 
 


